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Gemeinde Moorrege 
 
 

Berichtswesen 
 

Vorlage Nr.: 1267/2021/MO/en 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 21.05.2021 

Bearbeiter: Julia Furchert AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Moorrege 09.06.2021 öffentlich 

 

Sachstandsbericht Münsterweg 84 
 
Sachverhalt: 
Schadensmeldung vom 09.03.2021 „Wasserschaden“ 
Am 09.03.2021 hat der Hausmeister den Wasserschaden im Haus Münsterweg 84 
der Gemeinde Moorrege festgestellt. Am selben Tag wurde noch der Hautwasseran-
schluss des Hauses zeitnah abgesperrt. Am 10.03.2021 wurde der Schaden vom 
zuständiger Techniker vom Amt Geest und Marsch Südholstein begutachtet: 
Es kam zu einer geplatzten Kupferleitung für Trinkwasser, aus der im großen Quer-
schnitt das Wasser gegen den Holzofen an die Decke spritzte. Im Gebäude hat sich 
das Wasser auf ca. 10-15 cm Höhe in der gesamten Wohnung angestaut. Dieses lief 
bereits durch die verschlossene Haupteingangstür bis zur Straße. Betroffen von dem 
Wasserschaden sind alle Räume des Hauses. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Zur Beseitigung des Wasserschadens wurde folgende Kostenschätzung aufgestellt: 
- Trocknung ca. 2.500,- bis 3.500,- € 
- Rückbau von Decken- und Wandverkleidungen 800,- € 
- Maurer und Putzarbeiten bei 800,-€  
- Bodenbelagsarbeiten bei 2.500,- € 
- Malerarbeiten bei 2.800,- € 
- Neue Küchenzeile 1.500,- € 
- Neue Zimmertüren inkl. Montage 2.500,- € 
- Neuer Holzofen inkl. Montage ca. 1.000,- € 
- Neue Möbel 1.000 € bis 2.000,- € 
Die Gesamtschätzkosten belaufen sich somit auf 15.400,- bis 17.400,- €, diese bein-
halten nur die Kosten zur Beseitigung der Mängel resultieren aus dem Wasserscha-
den, weitere Investitionen an Dach, Fenster, Elektrik usw. wurden hierbei nicht be-
rücksichtigt. Wobei die Elektroinstallation im Anschluss auf jeden Fall noch durch 
einen E-Check überprüft werden müsste. 
 
Für den Abriss wurden drei Firmen angefragt, zwei Angebote wurden abgegeben. 
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Diese liegen zwischen 15.177,26 und 10.564,82 €. 
 
Die Versicherung hat sich bezüglich einer Schadensbeteiligung noch nicht gemeldet. 
 
„Gemäß Beschlussorgan der Gemeindevertretung Moorrege in der Sitzung vom: 
24.03.2021 
Niederschrift zur Sitzung MO-GV/001/2021 Auszug: zu 21.3, Abriss eines Schlicht-
wohnungsgebäudes am Münsterweg  Az: 
Herr Balasus erklärt den Sachverhalt. Es hat einen Wasserschaden im Gebäude 
Münsterweg 84 gegeben. Das Gebäude ist inzwischen so desolat, dass ein Abriss 
mehr Sinn macht als eine Sanierung. Es liegt dem Amt bereits ein Angebot einer Ab-
rissfirma vor, ein weiteres Angebot steht aus. Ferner gibt es Termine für Gespräche 
mit der Versicherung, die vermutlich einen Teil des Schadens übernehmen wird. Es 
entsteht eine längere und ausführliche Diskussion. Dabei geht es auch um die 
grundsätzliche Unterbringung der wohnungslosen Personen. Die Unterkünfte im 
Münsterweg sind zunehmend menschenunwürdig. Es soll sich Gedanken gemacht 
werden, wie man Änderungen herbeiführen kann. Anschließend wird darüber abge-
stimmt, ob das Gebäude abgerissen werden soll oder nicht. 
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt den Abriss eines Schlichtwohnungs-
gebäudes am Münsterweg (Nr. 84).  
einstimmig beschlossen Abstimmungsergebnis: Ja: 16 Nein: 0 Enthaltung: 0“ 
 
Gemäß Beschluss der GV vom 24.03.2020 wurde der Abriss des o.g. Gebäudes ein-
stimmig beschlossen. Der Auftrag über 10.564,82 € wurde an die Firma Lüder ver-
geben. Die Versorgungsanschlüsse von Strom und Wasser wurden bereits im April 
rückgebaut, das Gebäude wurde bereits vollständig geräumt und wird in der 21 KW 
abgerissen. 
 
Die Versicherung hat sich am 20.05.2021 gemeldet und wird den Schaden folgen-
dermaßen begleichen: Beim Abbruch ohne Wiederaufbau ist der Zeitwert 11.965,20 
€ und kommt zur Auszahlung. 
 
Der Abriss des Gebäudes wird also inkl. der bisherigen Rückbaukosten von 1.042,80 
€ der Versorger voll von der Versicherung getragen, es gibt aktuell einen Rest von 
357.58 €. 
 
 
 
 
 
 
 
   Der Bürgermeister 
          Balasus 
 
Anlagen: 
       
 
 
 
 



 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1266/2021/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 20.05.2021 

Bearbeiter: Maike Pagelkopf AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Moorrege 09.06.2021 öffentlich 

 

Auflösung der Bauplatzbewerberliste 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Aktuell wird durch die Amtsverwaltung eine unverbindliche Interessentenliste für 
Baugrundstücke in der Gemeinde Moorrege geführt.  
Zum jetzigen Zeitpunkt befinden sich ca. 380 Interessenten auf dieser Bewerberliste. 
Das Interesse an Baugrundstücken im Amtsgebiet nimmt deutlich zu, dies ist an der 
Anzahl der eingehenden Bewerbungen deutlich erkennbar.  
 
Da aktuell nicht klar ist, wann und ob die Gemeinde ein gemeindliches Baugebiet 
erschließen wird, ist es aus Sicht der Verwaltung nicht sinnvoll weiterhin persönliche 
Daten der Bewerber zu sammeln. 
Zusätzlich ändern sich die gesammelten Daten, wie Anschrift und Telefonnummer im 
Laufe der Jahre immer wieder, allerdings werden solche Änderungen nur selten ge-
meldet. Hierbei sollte beachtet werden, dass einige Bauplatzbewerber bereits seit 
2012 auf der Bewerberliste stehen.  
 
Sollte die Gemeinde ein gemeindliches Baugebiet erschließen, kann ein entspre-
chender Bewerbungszeitraum festgelegt werden, in dem sich die Interessenten be-
werben. Dieser Bewerbungszeitraum könnte beispielsweise über die Homepage und 
die lokalen Zeitungen veröffentlicht werden.  
 
Die Auflösung der Interessentenliste wird auf der Homepage der Amtsverwaltung 
öffentlich bekannt gemacht. 
Der Bauausschuss hat dieses Thema auf seiner letzten Sitzung bereits thematisiert 
und befürwortet die Auflösung der Bewerberliste und das weitere Vorgehen.   
 
 
 
Finanzierung: 
Entfällt 
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Fördermittel durch Dritte:  
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt, die bei der Amtsverwaltung geführte Bewerber-
liste für Bauplätze abzuschaffen und die Auflösung der Bewerberliste über die 
Homepage der Amtsverwaltung bekannt zu machen.   
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Herr Niedworok 
(stv. Bürgermeister)  
 
 
Anlagen:  
 
 
 



 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1262/2021/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 12.04.2021 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/464 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 20.05.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 09.06.2021 öffentlich 

 

Prüfungen der Jahresrechnung 2019  DRK-Kindertagesstätten 
 
Sachverhalt: 
 
Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat im vergangenen Jahr die Jahresrechnungen 
2019 für das DRK-Kinderhaus Moorrege sowie für den DRK-Waldkindergarten Moor-
rege vorgelegt. Nach den Verträgen zur Finanzierung der Kitas ist die Standortge-
meinde berechtigt die Jahresrechnungen durch den gemeindlichen Prüfungsaus-
schuss zu überprüfen.  
 
Pandemiebedingt konnte bisher keine Überprüfung der Jahresrechnungen der DRK-
Kitas vorgenommen werden.   
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Verwaltung hat die Jahresrechnungen rechnerisch überprüft. Hier ergaben sich 
keine Beanstandungen.  
 
Da auch weiterhin auf Grund von Kontaktbeschränkungen bzw. -verboten nicht mit 
einer zeitnahen Terminierung der Überprüfung der Belege der Jahresrechnungen zu 
rechnen ist, wird vorgeschlagen auf eine Überprüfung zu verzichten.  
 
 
 
 
Finanzierung: 
  
Die Guthaben aus der Jahresrechnung des DRK-Kinderhauses in Höhe von 111,17 
Euro und des DRK-Waldkindergartens in Höhe von 17.372,80 Euro sind an die Ge-
meinde Moorrege zu erstatten. 
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Fördermittel durch Dritte: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt  
 

a) Auf eine Überprüfung der Jahresrechnungen der DRK-Kindertagesstätten für 
das Jahr 2019 wird verzichtet. Die Jahresrechnungen werden ohne Überprü-
fung anerkannt. 

b) Die Überprüfung der Jahresrechnungen sind zu einem späteren Zeitpunkt vor-
zunehmen. 

 
 
 
 
__________________ 
   (Balasus) 
 
 
 
  
 
 
 



 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1247/2021/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 29.01.2021 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/2112 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Schul- und Kulturausschuss der Gemeinde 
Moorrege 

28.04.2021 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 20.05.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 09.06.2021 öffentlich 

 

Anpassung der Öffnungszeiten Betreuungsschule Moorrege 
 
Sachverhalt: 
 
Die Gemeindevertretung hat auf ihrer Sitzung am 19.06.2019 beschlossen, die Öff-
nungszeiten der Betreuungsschule bis 17.00 Uhr auszuweiten. Somit haben die El-
tern die Möglichkeit eine Betreuung bis 14.00 Uhr, bis 16.00 Uhr oder bis 17.00 Uhr 
zu buchen. Vorangegangen war eine Elternumfrage, bei der 13 Eltern einen Bedarf 
bis 17.00 Uhr angemeldet hatten. Ebenfalls wurde die dazu benötigte Satzungsände-
rung beschlossen. Ein von der Verwaltung eingebrachter Teil des Beschlussvor-
schlages, dass ein Betreuung bis17.00 Uhr nur stattfindet, wenn eine Mindestzahl 
von Kindern teilnimmt, wurde nicht mit in den Beschluss aufgenommen.  
 
Die Anmeldezahlen für die Betreuung bis 17.00 Uhr sind sehr gering. Es wurde zum 
Schuljahr 2019/2020 lediglich 4  Kinder angemeldet. Zum Schuljahr 2020/2021 wa-
ren es 3 Kinder. Davon besucht oft nur ein Kind oder kein Kind die Betreuung bis 
17.00 Uhr. Die Anmeldung der meisten Kinder bis 17.00 Uhr erfolgte, damit die El-
tern eine Betreuungssicherheit hatten, falls sie nicht rechtzeitig von der Arbeit zu 
Hause wären. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Für die Betreuung in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr müssen immer zwei Be-
treuungskräfte vor Ort sein.  Von Seiten der Verwaltung wird eine erneute Bedarfs-
umfrage vorgeschlagen, wobei hier der Bedarf nach einem differenzierten Spätdienst 
bis 16.30 Uhr und bis 17.00 Uhr abgefragt werden kann. Die Satzung sollte eine 
Mindestanzahl von Kindern enthalten, die angemeldet sein müssen, damit eine Be-
treuung stattfindet. Vorgeschlagen wird auch die Betreuungszeiten am Freitag zu 
verkürzen, da viele Eltern bereits am Freitagnachmittag zu Hause sind. 
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Finanzierung: 
 
Im Jahr 2019 hat das Defizit für die Betreuung 39.458,46 Euro betragen. Im Jahr 
2020 ist ein Defizit in Höhe von 62.000 Euro, für das Jahr 2021 in Höhe von 104.000 
Euro geplant.  Bei einer Änderung der Betreuungszeiten, sinken die Kosten für die 
Gemeinde. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Die Gemeinde erhält für den Betrieb der Betreuungsschule einen Zuschuss des Lan-
des in Höhe von 9.000  Euro (Höchstbetrag). 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

a) Die Verwaltung wird beauftragt eine Elternumfrage zum Bedarf der Schulbe-

treuung vorzunehmen. Diese Umfrage soll u.a. den Bedarf an einer Betreuung 

bis 16.30 Uhr / 17.00 Uhr, am Freitagnachmittag, weiter     enthalten. Die 

Auswertung der Elternumfrage ist zur Sitzung zur Beratung zu geben. 

oder 
b) Die Satzung wird um folgenden Passus ergänzt: Die Betreuung für den Spät-

dienst bis 17.00 Uhr findet nur statt, wenn für diesen mindestens ---/10 Kinder 

angemeldet werden.  

  
 
 
 
__________________ 
   (Balasus) 
  
 
 
 



 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1263/2021/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 13.04.2021 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/2112 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Schul- und Kulturausschuss der Gemeinde 
Moorrege 

28.04.2021 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 20.05.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 09.06.2021 öffentlich 

 

Bedarf Betreuungsplätze Betreuungsschule Moorrege 
 
Sachverhalt: 
 
In der Betreuungsschule Moorrege stehen Plätze für die Betreuung von 100 Kindern 
in der Zeit ab 7.00 Uhr vor dem Unterricht und nach dem Unterricht bis 17.00 Uhr zur 
Verfügung.  
 
Bereits jetzt sind zum kommenden Schuljahr 2021/2022 alle 100 Plätze auf Grund 
der vorliegenden Anmeldungen belegt. Es ist davon auszugehen, dass weitere An-
meldungen bis zum Schuljahresbeginn erfolgen werden. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
 
Die Vergabe der Betreuungsplätze gestaltete sich bereits im letzten Jahr schwierig. 
Zum Teil standen bis zu 10 Kinder auf der Warteliste. Durch eine Hilfe-Email der 
Schule haben dankenswerter Weise einige Eltern ihren Platz zurückgegeben, da die 
Kinder nur wenige Stunden betreut werden mussten, und alt genug waren, alleine zu 
Hause zu sein, bzw. die Eltern auf Grund der Pandemie im Homeoffice waren.   
 
Die letzten Eltern auf der Warteliste konnten erst im April 2021 einen Platz erhalten. 
 
Aktuell kann davon ausgegangen werden, dass in Zukunft bis zu 80 % der Eltern ei-
nen Bedarf an einen Betreuungsplatz für ihre Kinder haben.  
 
Bereits auf der Sitzung der Gemeindevertretung im Dezember 2020 wurde der weite-
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re Bedarf an Betreuungsplätzen festgestellt. 
 
Von Seiten der Verwaltung wird für das Schuljahr 2021/2022 mit bis zu 20 fehlenden 
Plätzen gerechnet. Von Seiten der Gemeinde muss überlegt werden, wie  der feh-
lende Bedarf durch die Bereitstellung von weiteren Räumlichkeiten bedeckt werden 
soll,  oder ob die Begrenzung der Anzahl der aufzunehmenden Kinder auf 100 gede-
ckelt bleibt. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
  

- Entfällt -  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 

- Entfällt -  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Schul- und Kulturausschuss/der Finanzausschuss/die Gemeindevertretung stel-
len den weiteren Bedarf an Betreuungsplätzen in der Betreuungsschule Moorrege 
fest. Die weiteren Betreuungsplätze werden benötigt, um die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf der Eltern zu gewährleisten. 
 
Der Platzbedarf soll wie folgt gedeckt werden:   
 
 
 
 
 
 
__________________ 
   (Balasus) 
  
 
 
 



 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1217/2020/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Bürgerservice und Ordnung Datum: 15.10.2020 

Bearbeiter: Kerstin Noffke AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Moorrege 09.12.2020 öffentlich 

Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde 
Moorrege 

26.11.2020 öffentlich 

 

Neufassung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen 
(Straßenreinigungssatzung) 
 
Sachverhalt:  
 
Die Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Gemeinde Moorrege 
ist aus dem Jahr 1992 und sollte somit neu gefasst werden. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Es wurde sich bei dem Entwurf der Neufassung an einem landesweiten Satzungs-
muster orientiert. Als Anlage ist der Satzung ein Straßenverzeichnis beigefügt (Anla-
ge 2). Das Verzeichnis enthält jede Straße innerhalb der Gemeinde. Anhand der Zu-
ordnung des Verzeichnisses zu § 2 ergibt sich für jeden Reinigungspflichtigen, wel-
che Straßenteile von ihm zu säubern sind. 
Die weiteren Änderungen ergeben sich aus der beigefügten Synopse (Anlage 3), die 
die alte Fassung der Satzung den vorgeschlagenen Änderungen gegenüberstellt. 
Insgesamt sollen die Änderungen erreichen, dass den Reinigungspflichtigen ihre 
Aufgaben deutlicher gemacht werden.  
 
 
Finanzierung: 
Es sind keine finanziellen Belastungen ersichtlich 
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Beschlussvorschlag: 
Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt die 
Neufassung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Gemein-
de Moorrege (Straßenreinigungssatzung).  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Wolfgang Balasus 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Entwurf der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen 
Anlage 2: Straßenverzeichnis 
Anlage 3: Synopse  
  
 
 
 



Neufassung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen 

Straßen  in der Gemeinde Moorrege 

Die wichtigsten Änderungen gegenüber der bisherigen Fassung der Straßenreinigungssatzung stellen sich wie folgt dar:  

 Alte Fassung Neue Fassung  

 

 
                                          § 1 

                               Reinigungspflicht  

Alle öffentlichen Straßen (§§ 2,57 Straßen- und Wegegesetz 

sowie § 1 BFStrG) innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 

4 Abs.1 Sätze 2 und 3 Straßen- und Wege-gesetz) sind zu 

reinigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ 1 
Reinigungspflicht 

 
(1) Die Gemeinde betreibt die Reinigung der dem öffentlichen Ver-

kehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Stra-
ßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundes- und 
Landesstraßen jedoch nur innerhalb der Ortsdurchfahrten, als 
öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigungspflicht nicht nach 
§ 2 anderen übertragen wird. 

 
(2) Die Reinigungspflicht der Gemeinde umfasst die Reinigung der 

Fahrbahnen, der Gehwege sowie in den verkehrsberuhigten 
Bereichen der Mischverkehrsflächen. Die Fahrbahnen beinhal-
ten auch die Trennstreifen, befestigten Seitenstreifen, die Bus-
haltestellenbuchten sowie die Radwege. Gehwege sind diejeni-
gen Teile der Straße, deren Benutzung durch Fußgänger vor-
gesehen ist oder aber geboten ist. Die gemeinsamen Rad- und 
Gehwege laut § 41 Absatz 2 Straßenverkehrsordnung gelten 
als Gehwege. 

 
(3) Die Reinigung umfasst auch den Winterdienst. Der Winterdienst 

beinhaltet das Schneeräumen auf den Fahrbahnen, Gehwegen 
und Mischverkehrsflächen sowie bei Schnee- und Eisglätte das 
Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege, Mischverkehrs-
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flächen und der besonders gefährlichen Stellen auf den Fahr-
bahnen, bei denen die Gefahr auch bei Anwendung der im Ver-
kehr erforderlichen Sorgfalt nicht oder nicht rechtzeitig erkenn-
bar ist. 

 

 

                               § 2 

                       Auferlegung der Reinigungspflicht  

1.) Die Reinigungspflicht wird für die in der geschlossenen Ortslage lie-

genden Straßen in der Frontlänge der anliegenden Grundstücke den Ei-

gentümern dieser Grundstücke für  folgende Straßenteile auferlegt: 

a) die Gehwege, 

b) die Radwege, auch soweit deren Benutzung für Fußgänger ge-

boten ist, 

c) die Rinnsteine und Einläufe, 

d) die Gräben, 

e) die als Parkplatz für Kraftfahrzeuge besonders gekennzeichne-
ten Flächen. 

Die Rinnsteine und Einläufe in der Wedeler Chaussee, der Moorreger 

Chaussee und der Pinneberger Chaussee sind von der Reinigungs-

pflicht des Eigentümers ausgeschlossen. 

 

2.) Anstelle des Eigentümers trifft die Reinigungspflicht 

    a) den Erbbauberechtigten; 

    b) den Nießbraucher, sofern er unmittelbaren Besitz am gesamten    

 

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht wird in der Frontlänge der anliegenden 

Grundstücke den Eigentümern für die im Verzeichnis aufgeführ-
ten Straßen (Anlage) auferlegt. 
 
Die Reinigungspflicht für Anlieger der Straßen der Reinigungs-
klasse 1 umfasst die nachstehenden Nummern 1 – 13. 
 
Die Reinigungspflicht für Anlieger der Straßen der Reinigungs-
klasse 2 umfasst lediglich die nachstehenden Nummern 3 – 13. 
 

1. Fahrbahnen und Mischverkehrsflächen, 
2. Rinnsteine, 
3. Bordsteine, 
4. Gehwege, 
5. Wohnwege, 
6. Fußgängerstraße, 
7. begehbare Seitenstreifen (befestigt und unbefestigt), 
8. die als Kfz-Parkplatz gekennzeichneten Flächen, 
9. Grünflächen zwischen Grundstück und Gehweg sowie 

Grünflächen zwischen Gehweg und Fahrbahn, 
10. Gräben, 
11. Grabenverrohrungen, die dem Grundstücksanschluss die-

nen, 
12. Hydranten und Hydrantenschilder, sowie 

 



         Grundstück hat, 

    c) den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das ganze Wohngebäude   

        zur Benutzung überlassen ist. 

(3)  Ist der Reinigungspflichtige nicht in der Lage, seine Pflicht persönlich    

      zu erfüllen, so hat er eine geeignete Person mit der Reinigung zu be- 

      auftragen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                

13. Straßeneinläufe. 
 

Sind die Grundstückseigentümer beider Straßenseiten reini-
gungspflichtig, erstreckt sich die jeweilige Reinigungspflicht bis 
zur Straßenmitte. 
 

(2) Anstelle des Grundstückseigentümers trifft die Reinigungspflicht 
1. den Erbbauberechtigten, 
2. den Nießbraucher, sofern er das gesamte Grundstück 

selbst nutzt, 
3. den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das ganze 

Wohngebäude zur Nutzung überlassen ist. 
 

(3) Wer zur persönlichen Erfüllung einer ihm oder ihr obliegenden 
Reinigungspflicht nicht in der Lage ist, hat eine geeignete Per-
son mit der Reinigung zu beauftragen. Der oder die Reini-
gungspflichtige bleibt gleichwohl für die Erfüllung der Reini-
gungspflicht verantwortlich. 

 
(4) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch 

schriftliche Erklärung gegenüber der Gemeinde mit deren Zu-
stimmung die Reinigungspflicht an seiner Stelle übernehmen, 
wenn eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen 
wird; die Zustimmung ist jederzeit widerruflich und nur solange 
wirksam, wie die Haftpflichtversicherung besteht. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



§ 3 

Art und Umfang der Reinigungspflicht  

1.)    Die zu reinigenden Straßenteile sind bei Bedarf  

mindestens aber einmal im Monat, zu säubern und vom 

Unkraut zu befreien. 

Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die dem Feuer-

löschwesen dienenden Wasseranschlüsse sind jederzeit 

sauber und von Schnee und Eis freizuhalten. Im übrigen rich-

tet sich Art und Umfang der Reinigung nach den örtlichen Er-

fordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 

2.) Die  Gehwege sind bei Glatteis mit abstumpfenden Stoffen zu be-

streuen. Als abstumpfende Stoffe sind nicht zugelassen: Hauskeh-

richt, Asche, Salz sowie ätzende Stoffe. Nach 20.00 Uhr enstehen-

des Glatteis ist bis 08.00 Uhr des folgenden Tages, in der Zeit von 

08.00 bis 20.00 Uhr enstehendes Glatteis so oft wie erforderlich 

unverzüglich zu beseitigen. Dies  gilt auch für Glätte, die durch 

festgetretenen Schnee entstanden ist. 

3.) Schnee ist in der Zeit von 08.00 bis 20.00 Uhr unverzüglich nach 

beendetem Schneefall zu entfernen, nach 20.00 Uhr gefallener 

Schnee bis 08.00 Uhr des folgenden Tages. Der Schnee ist so zu 

lagern, dass eine Gefährdung des Fußgänger- und Fahrverkehrs 

 
§ 3 

Art und Umfang der Reinigungspflicht 
 
(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Säuberung der in § 2 Absatz 

1 genannten Straßenteile einschließlich der Beseitigung von 
Abfällen geringen Umfangs sowie Laub. Wildwachsende Kräu-
ter sind zudem von den Straßenteilen zu entfernen. 

 
(2) Fahrbahnen und Gehwege sind nach Bedarf, jedoch mindes-

tens zu jedem ersten Sonnabend im Monat, zu säubern. Die 
Einläufe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten sind 
sauber zu halten. Hydrantenschilder sind bei Bedarf freizu-
schneiden. Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. 
Bei frostfreier Witterung ist mit leichter Bewässerung der Stau-
bentwicklung vorzubeugen. Kehricht und sonstiger Unrat sind 
nach Beendigung der Säuberung unverzüglich zu entfernen. 

 
(3) Die Geh- und Wohnwege sind in einer Breite von mindestens 

1,00 m von Schnee freizuhalten. In den Mischverkehrsflächen 
der verkehrsberuhigten Bereiche ist beim Winterdienst von den 
Anliegern ein Streifen von mindestens 1,00 m Breite, gemessen 
von der jeweiligen gemeinsamen Grenze zwischen den anlie-
genden Grundstücken und der öffentlichen Verkehrsfläche, zu 
räumen und zu streuen. Bei Eis- und Schneeglätte sind die 
Fußgängerüberwege und die besonders gefährlichen Stellen 
auf den von den Grundstückseigentümern zu reinigenden Flä-
chen zu bestreuen, hierbei sind abstumpfende Mittel vorrangig 
einzusetzen. 

 
(4) Auf Geh- und Wohnwegen ist bei Eis- und Schneeglätte zu 

streuen, wobei die Verwendung von Salz oder sonstigen auf-
tauenden Stoffen grundsätzlich unterbleibt; ihre Verwendung ist 
nur dann angebracht, wenn 



ausgeschlossen ist. 

4.) Die Geh- und Radwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erfor-

derlichen Breite von Schnee freizuhalten und bei Glätte zu streuen. Auf 

den mit Sand, Kies oder Schlacke befestigten Gehwegen ist nur Glätte 

zu beseitigen; jedoch sind Schneemengen, die den Füßgängerverkehr 

behindern, unter Schonung  der Gehflächen zu entfernen. 

 

 
 
 

 
a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisre-

gen) durch den Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine 
hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist, 

b) an besonders gefährlichen Stellen an Gehwegen, z.B. an 
Rampen, durch den Einsatz von abstumpfenden Mitteln 
keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist. 

 
Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder 
sonstigen auftauenden Materialien bestreut, salzhaltige oder 
sonstige auftauende Mittel enthaltender Schnee darf auf ihnen 
nicht abgelagert werden. 
 
Gleiches gilt für Straßen oder Straßenabschnitte, in denen ein 
besonderer Gehweg nicht ausgewiesen ist sowie für verkehrs-
beruhigte Bereiche. 
 

(5) Gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich 
nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach Entstehen der 
Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee bzw. 
entstandene Glätte ist bis 7.00 Uhr des Folgetages zu beseiti-
gen. Ist der Folgetag ein Sonn- oder Feiertag, hat die Beseiti-
gung bis 8.00 Uhr zu erfolgen. 

 
(6) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbus-

se müssen die Gehwege sowie die Flächen vor und in den 
Fahrgastunterständen so von Schnee freigehalten und bei Glät-
te bestreut werden, dass ein gefahrloser Zu- und Abgang zum 
Verkehrsmittel gewährleistet ist. 

 
 
 
 
 



(7) Schnee und Eis sind auf dem nicht an die Fahrbahn grenzen-
den Teil des Gehweges – also zu den Grundstücken hin – unter 
Berücksichtigung der Zuwegung zu den Hauseingängen zu la-
gern. Die Lagerung muss die Passierbarkeit des 1 m breiten 
geräumten Wegteils erlauben. Die Einläufe in Entwässerungs-
anlagen, die Hydranten und die Hydrantenschilder sind von Eis 
und Schnee freizuhalten. Schnee und Eis von Grundstücken 
dürfen nicht auf den Gehweg oder die Fahrbahn geschafft wer-
den. 

 
 

 

                           
                                                   § 4 

Außergewöhnliche Verunreinigung von Straßen  

Wer eine öffentliche Straße verunreinigt, hat die Verunreinigung 

ohne Aufforderung und ohne schuldhafte Verzögerung zu besei-

tigen; andernfalls kann die Gemeinde die Verunreinigung auf 

Kosten des Verursachers beseitigen. Unberührt bleibt die Ver-

pflichtung des Reinigungspflichtigen, die Verunreinigung  zu be-

seitigen, soweit ihm dies zumutbar ist. 

. 
 
 

 

                         § 5 

            Grundstücksbegriff 

 
(1) Grundstücke im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die 

Grundbuchbezeichnung jeder zusammenhänge Grundbesitz, der 
eine wirtschaftliche Einheit nach dem Bewertungsgesetz bildet. 

 

§ 4 
Grundstücksbegriff 

 
(3) Die Grundstücke sind grundsätzlich nach den steuerrechtlichen 

Bestimmungen zu bewerten. 
 
(4) Als anliegend im Sinne dieser Satzung gilt auch ein Grund-

stück, das durch einen Graben, eine Böschung, einen Grün-
streifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg oder 
von der Fahrbahn getrennt ist, gleich, ob es mit der Vorder-, der 
Rück- oder mindestens einer Seitenfront an einer Straße liegt. 
Satz 1 gilt nicht, wenn ein Geländestreifen zwischen Straße und 
Grundstück nach § 2 Straßen und Wegegesetz weder dem öf-
fentlichen Verkehr gewidmet noch Bestandteil der Straße ist. 

 
 

§ 5 
Außergewöhnliche Verunreinigung 

 
(1) Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus ver-

unreinigt, hat die Verunreinigung gemäß § 46 Straßen- und 
Wegegesetz ohne Aufforderung und ohne schuldhafte Verzöge-

 



 
(2) Als anliegend im Sinne dieser Satzung gilt auch ein Grundstück, 

das durch einen Graben, eine Böschung, einen Grünstreifen, ei-
ne Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg, Radweg oder 
von der Fahrbahn getrennt ist, gleich, ob es mit der Vorder- bzw.  
Hinterfront oder den Seitenfronten an der Straße liegt. Das gilt 
jedoch nicht, wenn ein Geländestreifen zwischen Straße und 
Grundstück nach § 2 Straßen und Wegegesetz weder dem öf-
fentlichen Verkehr gewidmet noch Bestandteil der Straße ist. 

 
 

rung zu beseitigen. Unberührt bleibt die Verpflichtung des Rei-
nigungspflichtigen, die Verunreinigung zu beseitigen, soweit 
ihm dies zumutbar ist. 

 
(2) Eine über das übliche Maß hinausgehende Verschmutzung 

liegt insbesondere bei Ausscheidungen von Hunden, Pferden 
und anderen Tieren vor. Eine Verunreinigung durch Hundekot, 
Pferdeäpfel o. ä. ist unmittelbar nach dem Absetzen von Der- 
oder Demjenigen zu beseitigen, die oder der das Tier ausführt. 
Ist nicht feststellbar, wer das Tier führt oder geführt hat, trifft 
diese Pflicht die Halterin oder den Halter. Die Gemeinde kann 
die Verunreinigung auf Kosten der Halterin oder des Halters 
bzw. der sonstigen Verursacherin oder des sonstigen Verursa-
chers beseitigen. 

 
 

 

 

           § 6 

Ordnungswidrigkeiten  

Wer vorsätzlich oder fahrlässig die ihm durch diese Satzung auferlegte Rei-

nigungspflicht nicht erfüllt, handelt ordnungswidrig gemäß des § 56 (1) Ziffer 

6 des Straßen- und Wegegesetzes. Diese Ordnungswidrigkeit kann mit 

einer Geldbuße bis zu 511 € geahndet werden gemäß des § 56 (2) des 

Straßen- und Wegegesetzes. 

. 
 

 

 
§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gilt § 56 Straßen- 

und Wegegesetz. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. der Reinigungspflicht nach §§ 2 oder 5 dieser Satzung 
nicht nachkommt, oder 

2. gegen ein Ge- oder Verbot des § 3 dieser Satzung ver-
stößt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann laut § 56 Absatz 2 Straßen- und 

Wegegesetz mit einer Geldbuße bis zu 511 Euro geahndet 
werden.  

 
 

 



 

  
§ 7 

Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Satzung ist die Ge-

meinde berechtigt, die erforderlichen personen- und grund-
stücksbezogenen Daten zu erheben, zu speichern, zu verwen-
den und weiter zu verarbeiten. 

 
Sie ist insbesondere zur Erhebung und Verarbeitung folgender 
Daten berechtigt: 

a) Daten über die Eigentumsverhältnisse, dinglichen Rechts-
verhältnisse und sonstigen Grundstücksverhältnisse aus 
Grundsteuer- und Grundbuchakten sowie aus dem Lie-
genschaftsbuch des Katasteramtes, 

b) Daten, die ihr im Zusammenhang mit gesetzlichen, schuld-
rechtlichen oder dinglichen Vorkaufsrechten oder anderen 
Verwaltungsverfahren (z.B. Baugenehmigungsverfahren) 
bekannt geworden sind, 

c) Daten aus den Melderegistern, auch anderer Meldebehör-
den, hinsichtlich der Anschriften der Reinigungspflichtigen, 
sofern die Vorschriften des Landesmeldegesetzes nicht 
entgegenstehen, 

d) sonstige Daten aus Katasterunterlagen über die Grund-
stücksverhältnisse, insbesondere auch zur Abgrenzung öf-
fentlicher und privater Grundstücksflächen, 

e) Daten, die aufgrund örtlicher Feststellungen erhoben wur-
den bzw. erhebbar sind. 

 
(2) Die Reinigungspflichtigen gemäß § 2 sind zur Mitwirkung bei 

der Erhebung der erforderlichen Daten verpflichtet. Die Reini-
gungspflichtigen haben insbesondere die erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen sowie Unterlagen zum Nachweis zu erbrin-
gen. Für die Löschung der Daten finden die Vorschriften des 

 



Landesdatenschutzgesetzes Anwendung. 
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Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen 
in der Gemeinde Moorrege (Straßenreinigungs-

satzung) 
 
 
Aufgrund der §§ 4, 17 und 18 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und des 
§ 45 Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein wird nach Beschluss-
fassung der Gemeindevertretung vom                       folgende Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Reinigungspflicht 

 
(1) Die Gemeinde betreibt die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten 

Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen 
Ortslagen, bei Bundes- und Landesstraßen jedoch nur innerhalb der Ortsdurch-
fahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigungspflicht nicht nach § 2 
anderen übertragen wird. 

 
(2) Die Reinigungspflicht der Gemeinde umfasst die Reinigung der Fahrbahnen, der 

Gehwege sowie in den verkehrsberuhigten Bereichen der Mischverkehrsflächen. 
Die Fahrbahnen beinhalten auch die Trennstreifen, befestigten Seitenstreifen, die 
Bushaltestellenbuchten sowie die Radwege. Gehwege sind diejenigen Teile der 
Straße, deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen ist oder aber geboten ist. 
Die gemeinsamen Rad- und Gehwege laut § 41 Absatz 2 Straßenverkehrsord-
nung gelten als Gehwege. 

 
(3) Die Reinigung umfasst auch den Winterdienst. Der Winterdienst beinhaltet das 

Schneeräumen auf den Fahrbahnen, Gehwegen und Mischverkehrsflächen sowie 
bei Schnee- und Eisglätte das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege, 
Mischverkehrsflächen und der besonders gefährlichen Stellen auf den Fahrbah-
nen, bei denen die Gefahr auch bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen 
Sorgfalt nicht oder nicht rechtzeitig erkennbar ist. 

 
 

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht wird in der Frontlänge der anliegenden Grundstücke den 

Eigentümern für die im Verzeichnis aufgeführten Straßen (Anlage) auferlegt. 
 
Die Reinigungspflicht für Anlieger der Straßen der Reinigungsklasse 1 umfasst 
die nachstehenden Nummern 1 – 13. 
 
Die Reinigungspflicht für Anlieger der Straßen der Reinigungsklasse 2 umfasst 
lediglich die nachstehenden Nummern 3 – 13. 
 

1. Fahrbahnen und Mischverkehrsflächen, 
2. Rinnsteine, 
3. Bordsteine, 

TOP Ö  13TOP Ö  13
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4. Gehwege, 
5. Wohnwege, 
6. Fußgängerstraße, 
7. begehbare Seitenstreifen (befestigt und unbefestigt), 
8. die als Kfz-Parkplatz gekennzeichneten Flächen, 
9. Grünflächen zwischen Grundstück und Gehweg sowie Grünflächen zwi-

schen Gehweg und Fahrbahn, 
10. Gräben, 
11. Grabenverrohrungen, die dem Grundstücksanschluss dienen, 
12. Hydranten und Hydrantenschilder, sowie 
13. Straßeneinläufe. 
 

Sind die Grundstückseigentümer beider Straßenseiten reinigungspflichtig, er-
streckt sich die jeweilige Reinigungspflicht bis zur Straßenmitte. 
 

(2) Anstelle des Grundstückseigentümers trifft die Reinigungspflicht 
1. den Erbbauberechtigten, 
2. den Nießbraucher, sofern er das gesamte Grundstück selbst nutzt, 
3. den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das ganze Wohngebäude zur 

Nutzung überlassen ist. 
 

(3) Wer zur persönlichen Erfüllung einer ihm oder ihr obliegenden Reinigungspflicht 
nicht in der Lage ist, hat eine geeignete Person mit der Reinigung zu beauftragen. 
Der oder die Reinigungspflichtige bleibt gleichwohl für die Erfüllung der Reini-
gungspflicht verantwortlich. 

 
(4) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftliche Erklärung 

gegenüber der Gemeinde mit deren Zustimmung die Reinigungspflicht an seiner 
Stelle übernehmen, wenn eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewie-
sen wird; die Zustimmung ist jederzeit widerruflich und nur solange wirksam, wie 
die Haftpflichtversicherung besteht. 

 
 

§ 3 
Art und Umfang der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Säuberung der in § 2 Absatz 1 genannten Stra-

ßenteile einschließlich der Beseitigung von Abfällen geringen Umfangs sowie 
Laub. Wildwachsende Kräuter sind zudem von den Straßenteilen zu entfernen. 

 
(2) Fahrbahnen und Gehwege sind nach Bedarf, jedoch mindestens zu jedem ersten 

Sonnabend im Monat, zu säubern. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die 
Hydranten sind sauber zu halten. Hydrantenschilder sind bei Bedarf freizuschnei-
den. Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Bei frostfreier Witterung ist 
mit leichter Bewässerung der Staubentwicklung vorzubeugen. Kehricht und sons-
tiger Unrat sind nach Beendigung der Säuberung unverzüglich zu entfernen. 

 
(3) Die Geh- und Wohnwege sind in einer Breite von mindestens 1,00 m von Schnee 

freizuhalten. In den Mischverkehrsflächen der verkehrsberuhigten Bereiche ist 
beim Winterdienst von den Anliegern ein Streifen von mindestens 1,00 m Breite, 
gemessen von der jeweiligen gemeinsamen Grenze zwischen den anliegenden 
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Grundstücken und der öffentlichen Verkehrsfläche, zu räumen und zu streuen. 
Bei Eis- und Schneeglätte sind die Fußgängerüberwege und die besonders ge-
fährlichen Stellen auf den von den Grundstückseigentümern zu reinigenden Flä-
chen zu bestreuen, hierbei sind abstumpfende Mittel vorrangig einzusetzen. 

 
 
(4) Auf Geh- und Wohnwegen ist bei Eis- und Schneeglätte zu streuen, wobei die 

Verwendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich unter-
bleibt; ihre Verwendung ist nur dann angebracht, wenn 

 
a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisregen) durch den Ein-

satz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen 
ist, 

b) an besonders gefährlichen Stellen an Gehwegen, z.B. an Rampen, durch 
den Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu 
erzielen ist. 

 
Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auf-
tauenden Materialien bestreut, salzhaltige oder sonstige auftauende Mittel enthal-
tender Schnee darf auf ihnen nicht abgelagert werden. 
 
Gleiches gilt für Straßen oder Straßenabschnitte, in denen ein besonderer Geh-
weg nicht ausgewiesen ist sowie für verkehrsberuhigte Bereiche. 
 

(5) Gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich nach Beendigung 
des Schneefalls bzw. nach Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr 
gefallener Schnee bzw. entstandene Glätte ist bis 7.00 Uhr des Folgetages zu 
beseitigen. Ist der Folgetag ein Sonn- oder Feiertag, hat die Beseitigung bis 8.00 
Uhr zu erfolgen. 

 
(6) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müssen die 

Gehwege sowie die Flächen vor und in den Fahrgastunterständen so von Schnee 
freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahrloser Zu- und Abgang 
zum Verkehrsmittel gewährleistet ist. 

 
(7) Schnee und Eis sind auf dem nicht an die Fahrbahn grenzenden Teil des Geh-

weges – also zu den Grundstücken hin – unter Berücksichtigung der Zuwegung 
zu den Hauseingängen zu lagern. Die Lagerung muss die Passierbarkeit des 1 m 
breiten geräumten Wegteils erlauben. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen, die 
Hydranten und die Hydrantenschilder sind von Eis und Schnee freizuhalten. 
Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg oder die Fahr-
bahn geschafft werden. 

 
 

§ 4 
Grundstücksbegriff 

 
(1) Die Grundstücke sind grundsätzlich nach den steuerrechtlichen Bestimmungen zu 

bewerten. 
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(2) Als anliegend im Sinne dieser Satzung gilt auch ein Grundstück, das durch einen 
Graben, eine Böschung, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise 
vom Gehweg oder von der Fahrbahn getrennt ist, gleich, ob es mit der Vorder-, 
der Rück- oder mindestens einer Seitenfront an einer Straße liegt. Satz 1 gilt 
nicht, wenn ein Geländestreifen zwischen Straße und Grundstück nach § 2 Stra-
ßen und Wegegesetz weder dem öffentlichen Verkehr gewidmet noch Bestandteil 
der Straße ist. 

 
 

§ 5 
Außergewöhnliche Verunreinigung 

 
(1) Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat die 

Verunreinigung gemäß § 46 Straßen- und Wegegesetz ohne Aufforderung und 
ohne schuldhafte Verzögerung zu beseitigen. Unberührt bleibt die Verpflichtung 
des Reinigungspflichtigen, die Verunreinigung zu beseitigen, soweit ihm dies zu-
mutbar ist. 

 
(2) Eine über das übliche Maß hinausgehende Verschmutzung liegt insbesondere bei 

Ausscheidungen von Hunden, Pferden und anderen Tieren vor. Eine Verunreini-
gung durch Hundekot, Pferdeäpfel o. ä. ist unmittelbar nach dem Absetzen von 
Der- oder Demjenigen zu beseitigen, die oder der das Tier ausführt. Ist nicht fest-
stellbar, wer das Tier führt oder geführt hat, trifft diese Pflicht die Halterin oder 
den Halter. Die Gemeinde kann die Verunreinigung auf Kosten der Halterin oder 
des Halters bzw. der sonstigen Verursacherin oder des sonstigen Verursachers 
beseitigen. 

 
 

§ 6 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gilt § 56 Straßen- und Wegegesetz. 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. der Reinigungspflicht nach §§ 2 oder 5 dieser Satzung nicht nachkommt, 
oder 

2. gegen ein Ge- oder Verbot des § 3 dieser Satzung verstößt. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann laut § 56 Absatz 2 Straßen- und Wegegesetz mit 
einer Geldbuße bis zu 511 Euro geahndet werden.  
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§ 7 

Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Satzung ist die Gemeinde berechtigt, die 

erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten zu erheben, zu spei-
chern, zu verwenden und weiter zu verarbeiten. 

 
Sie ist insbesondere zur Erhebung und Verarbeitung folgender Daten berechtigt: 

a) Daten über die Eigentumsverhältnisse, dinglichen Rechtsverhältnisse und 
sonstigen Grundstücksverhältnisse aus Grundsteuer- und Grundbuchakten 
sowie aus dem Liegenschaftsbuch des Katasteramtes, 

b) Daten, die ihr im Zusammenhang mit gesetzlichen, schuldrechtlichen oder 
dinglichen Vorkaufsrechten oder anderen Verwaltungsverfahren (z.B. Bau-
genehmigungsverfahren) bekannt geworden sind, 

c) Daten aus den Melderegistern, auch anderer Meldebehörden, hinsichtlich 
der Anschriften der Reinigungspflichtigen, sofern die Vorschriften des Lan-
desmeldegesetzes nicht entgegenstehen, 

d) sonstige Daten aus Katasterunterlagen über die Grundstücksverhältnisse, 
insbesondere auch zur Abgrenzung öffentlicher und privater Grundstücksflä-
chen, 

e) Daten, die aufgrund örtlicher Feststellungen erhoben wurden bzw. erhebbar 
sind. 

 
(2) Die Reinigungspflichtigen gemäß § 2 sind zur Mitwirkung bei der Erhebung der 

erforderlichen Daten verpflichtet. Die Reinigungspflichtigen haben insbesondere 
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Unterlagen zum Nachweis zu er-
bringen. Für die Löschung der Daten finden die Vorschriften des Landesdaten-
schutzgesetzes Anwendung. 

 
 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Gemeinde Moorrege vom 
22.07.1992  außer Kraft.  
 
 
Moorrege,  
 
 

(S) 
 
 
Gemeinde Moorrege 
Der Bürgermeister 





Straßenverzeichnis  

(Anlage zu § 2 Abs. 1 Satzung über die  

Reinigung der öffentlichen Straßen in der 

Gemeinde Moorrege)  

Reiniqunqsklasse 1  

lfd. 

Nr. 

Straße 

  
1. Achter de Schün 

2. Achtermoor 

3. Achtern Barg 

4. Am Häg 

5. Am Schloß 

6. 

 

Am Täberg 

7. Amselweg 

8. Amtsstraße 

9. An der Düne 

10. An der Tonkuhle 

11. Bauland 

12. Bauländer Weg 

13. Beesenweide 

14. Bergstraße 

15. Birkenweg 

16. Deichweg 

17. Drosselweg 

18. Dünenweg 

19. Eggerstedts Kamp 

20. Eichenweg 

21. Fasanenweg 

22. Glinder Weg 

23. Glindhof 

24. Grothar 

25. Grothenpohl 

26. Hamburger Straße 

27. Haselauer Chaussee 

28. Haselweg 

29. Heidreger Ring 

30. Heistmer Weg 

31. Im Schlosspark 

32. Industriestraße 

33. Kastanienallee 

34. Kirchenstraße 
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35. Klevendeicher Chaussee 

36. Klinkerstraße 

37. Klöterbarg 

38. Lander 

39. Lehmkuhlweg 
40. Lerchenweg 

41. Lusbusch 

42. Meisenweg 

43. Moorkamp 

44. Moorreger Deich 

45. Mühlenweg 

46. Münsterweg 

47. Ohlenkamp 

48. Op de Wisch 

49. Parallelstraße 

50. Rehwisch 

51. Rosenkoppel 
52. Schmiedeweg 

53. Schulkoppel 

54. Schwalbenweg 

55. Siedlerweg 

56. Stadtkoppelweg 
57. Twiete 
58. Voßmoor 

59. Werftweg  

Reiniqunqsklasse 2 

lfd. 
Nr. 

Straße 

1.   Moorreger Chaussee 
2. Pinneberger Chaussee 

3. Wedeler Chaussee 
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